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Vorgehen bei Antrag auf Rückweisung durch Kommission 

 

Die GL des Grossen Stadtrates hat knapp entschieden, dass künftig alle Berichte und Anträge 

dem Parlament vorgelegt werden müssen, wenn die Kommission Rückweisung zur Über-

arbeitung an den Stadtrat empfiehlt. Die unterzeichnenden Fraktionen sind der Meinung, 

dass dies nicht in jedem Fall sinnvoll ist und es dem Stadtrat möglich sein soll, zugunsten einer 

effizienten Ratsführung und um Zeit zu sparen, den von der Kommission zurückgewiesenen 

B+A im Sinne der Kommission zu überprüfen und ihr das Geschäft erneut vorzulegen. So 

wurde dies auch in den vergangenen Jahrzehnten Ratsbetrieb stets gehandhabt. Es ist eine 

pragmatische und sinnvolle Lösung. Das Geschäftsreglement soll entsprechend angepasst 

werden. 

 

 

 

Nico van der Heiden und Luzia Vetterli Sonja Döbeli Stirnemann und  

namens der SP/JUSO-Fraktion  Laura Grüter Bachmann 

 namens der FDP-Fraktion 

 

Marcel Lingg und Lisa Zanolla Mirjam Fries 

namens der SVP-Fraktion namens der CVP-Fraktion 
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